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1. Ziel und Zweck der Planung 
 
 Mit dem vorliegenden Bebauungsplan „Ortsringweg“ sollen die im Plangebiet vor-

handenen Nutzungen im Hinblick auf eine geordnete städtebauliche Entwicklung 
der Gemeinde Brensbach planungsrechtlich abgesichert werden. 

 
 
 
2. Lage des Plangebietes 
 
 Das Plangebiet liegt am westlichen Siedlungsrand der Kerngemeinde von Brens-

bach zwischen der Bundesstraße B 38 im Westen und dem Ortsringweg (südli-
che Verlängerung der Straße „Am Alten Bahnhof“) bzw. den an der Heidelberger 
Straße liegenden Grundstücken im Osten. 

 Das Plangebiet besteht aus fünf nebeneinander liegenden Flurstücken und der 
davor verlaufenden Parzelle des Ortsringweges mit Seitenstreifen. 

 
 Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst in der Gemarkung Brens-

bach, Flur 1, die Flurstücke Nr. 133 und 136/1 (jeweils teilweise), 140/1, 142/1, 
143/1, 144/2, 144/5, 144/7 und 144/8 und ist aus der nachfolgenden Abbildung 
ersichtlich. Die Größe des Geltungsbereiches beträgt ca. 1,08 ha. 

 
 

 
 Auszug aus dem Kataster mit Geltungsbereich des Bebauungsplanes (unmaßstäblich) 
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3. Übergeordnete Planungen 
 
 Der Regionalplan Südhessen 2010  (RPS 2010) weist das Plangebiet als Teil 

eines „Vorranggebietes für Landwirtschaft“ aus. 
 

  
 Auszug aus dem Regionalplan Südhessen 2010 mit Markierung der Lage des Plangebietes 

(roter Kreis) 
 
 Östlich des Plangebietes ist ein „Vorranggebiet Siedlung, Bestand“, westlich des 

Plangebietes eine „Bundesfernstraße, Bestand“ (B 38) ausgewiesen. 
 
 
 Der rechtswirksame Flächennutzungsplan  (FNP) der Gemeinde Brensbach aus 

dem Jahr 2009 (s. Abbildung auf der nachfolgenden Seite) stellt das Plangebiet 
im größeren südlichen Abschnitt als „Grünflächen“ mit der Zweckbestimmung 
„Gärten“ und im nördlichen Abschnitt als „Flächen für die Landwirtschaft“ dar. Die 
Grünflächen-Darstellung wird an ihrem Nordwestrand von der Ausweisung eines 
gesetzlich geschützten Biotops überlagert („B“ in der Raute; Anm.: im Hessi-
schen Naturschutzinformationssystem [Natureg] ist dieses Biotop nicht verzeich-
net). An den Rändern der in den Geltungsbereich einbezogenen Wegeparzelle 
des Ortsringwegs bzw. der Straße „Am Alten Bahnhof“ sind abschnittsweise (li-
near) „Wasserflächen“ in Verbindung mit der „Maßnahme zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“ „Renaturierung von Fließgewäs-
sern“ dargestellt. 

 
 Südlich und östlich des Plangebietes schließen sich weitere „Grünflächen“-Dar-

stellungen, nördlich weitere „Flächen für die Landwirtschaft“ an. 
 Westlich des Plangebietes ist eine „Straßenverkehrsfläche“ (B 38) einschließlich 

einer randlichen „Feldhecke / Baumreihe“ dargestellt. 
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 Auszug aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Brensbach 

mit Umgrenzung des Plangebietes (rot gestrichelte Linie) 
 
 Aufgrund der v.g. Darstellungen des rechtswirksamen Flächennutzungsplanes 

wird im Hinblick auf die Regelungen des § 8 Abs. 2 BauGB, wonach ein Bebau-
ungsplan aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln ist, eine teilbereichsbezo-
gene Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren gemäß § 8 
Abs. 3 BauGB durchgeführt. 

 
 Das Plangebiet liegt weder in einem Wasserschutzgebiet noch in einem Über-

schwemmungsgebiet. 
 
 
 
4. Bestehendes Planungsrecht 
 
 Der Geltungsbereich liegt derzeit im planungsrechtlichen Außenbereich gemäß 

§ 35 BauGB. 
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5. Bestandsbeschreibung 
 
 Das Plangebiet wird derzeit als Lagerplatz für Brennholz genutzt. Es besteht 

überwiegend aus Grünland oder Ruderalvegetation mit Holzstapeln bzw. Holzla-
gerplätzen (zwischen ca. 50 m³ und 300 m³ Brennholz) und anderen Lagerplät-
zen sowie Kleinbauten (Hütten, Garagen und Unterstände; im aktuellen Liegen-
schaftskataster ist für das Plangebiet kein Gebäudebestand verzeichnet) sowie 
dem Ortsringweg mit beidseitigem Seitenstreifen. 

 

 
 Luftbild von Plangebiet und Umgebung (Quelle: Vermessungstechnik Heinen und Fischer GbR) 
 

 
 Grundstück im Norden mit Holzlagerplätzen und Gebäudebestand  
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 Zentral gelegene Flurstücke Nr. 142/1 und Nr. 143/1 (im Hintergrund) 
 

 
 Flurstück Nr. 144/7 
 

 
 Grundstück im Süden  
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 Der ca. 3 m breite Ortsringweg ist asphaltiert, aber nicht als Erschließungsstraße 
ausgebaut. Beidseitig befinden sich begrünte Seitenstreifen; auf dem westlich 
gelegenen steht im nördlichen Abschnitt eine Baumreihe mit größeren Eschen, 
der östlich gelegene ist abschnittsweise als Entwässerungsgraben ausgebildet. 
Bei dem Graben handelt es sich um einen Wegseitengraben und nicht um ein 
klassifiziertes Gewässer gemäß § 2 Abs. 1 und § 3 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) bzw. § 1 Abs. 1 Hessisches Wassergesetz (HWG). Der Graben führt nur 
zeitweise Wasser, entwässert lediglich das auf dem Ortsringweg und den an-
grenzenden Flächen anfallende Niederschlagswasser und entwässert in den ca. 
130 m nordwestlich des Plangebietes verlaufenden Hältersbach. 

 

 
 Ortsringweg von Norden mit Eschenreihe 
 
 Am Westrand des Plangebietes, überwiegend außerhalb des Geltungsbereiches 

des Bebauungsplanes, erstreckt sich ein dichter Gehölzbestand in Abgrenzung 
zu der westlich davon verlaufenden Bundesstraße B 38. 

 Das im rechtswirksamen Flächennutzungsplan hier auch ausgewiesene gesetz-
lich geschützte Biotop (Schilfstreifen) ist in der Örtlichkeit nicht vorhanden. 

 
 Südlich und östlich des Plangebietes schließen sich Gärten an, wobei Letztere 

den Baugrundstücken an der Heidelberger Straße (L 3106) zuzuordnen sind. 
 
 Nördlich des Plangebietes erstrecken sich weitere Grünlandflächen einschließlich 

eines querenden Grabens, der die Verbindung zwischen den Entwässerungsgrä-
ben entlang des Ortsringweges und dem Hältersbach bzw. der westlich der B 38 
verlaufenden Gersprenz herstellt. 

 
 Die Bestandssituation ist auch der als Anlage beigefügten Bestandskarte zu ent-

nehmen. 
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6. Planung 
 

Wie bereits unter Kapitel 1 der Begründung erwähnt, sollen mit der vorliegenden 
Planung die im Plangebiet vorhandenen Nutzungen im Hinblick auf eine geord-
nete städtebauliche Entwicklung der Gemeinde Brensbach planungsrechtlich ab-
gesichert werden. Die vorhandenen Gebäude werden genutzt; eine Nutzungsauf-
gabe von Flächen im Plangebiet ist nicht vorgesehen. 
 
 

 Art der baulichen Nutzung 
 
 Als Art der baulichen Nutzung wird daher ein „Sonstiges Sondergebiet“ mit der 

Zweckbestimmung „Brennholzlagerplatz“ gemäß § 11 Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) festgesetzt. 

 
 Durch die weiteren Festsetzungen wird der Lage des Gebietes am Siedlungs-

rand der Gemeinde Rechnung getragen. 
 
 Die Zulässigkeit der Nutzungen wird beschränkt auf die Nutzung als Grün- und 

Gartenland mit Kleintierhaltung, die Lagerung von maximal 10 m³ unbehandel-
tem Scheitholz je 100 m² Grundstücksfläche und auf Kleinbauten bis insgesamt 
maximal 50 m² Grundfläche je Grundstück. 

 Kleinbauten für den dauerhaften Aufenthalt von Personen sind nicht zulässig. 
 
 Das dauerhafte Abstellen von Fahrzeugen, Anhängern, Baumaschinen, Contai-

nern etc. ist zur Vermeidung einer Beeinträchtigung des Grundwassers und des 
Landschaftsbildes jedoch nicht zulässig. Von dieser Regelung ausgenommen 
sind Mähfahrzeuge, die für die Grünlandbearbeitung im Plangebiet genutzt wer-
den. 
Stellplätze sind gemäß der gemeindlichen Stellplatzsatzung, d.h. in der Regel 
wasserdurchlässig herzustellen, soweit nicht wasserwirtschaftliche Gründe dage-
gen sprechen. 

 
 Aus den v.g. Gründen sind außerdem die Errichtung von Anlagen zur Fremdwer-

bung sowie das Lagern von wassergefährdenden Stoffen unzulässig. 
 
 Aus Rücksichtnahme auf östlich des Plangebietes angrenzende Wohnnutzungen 

wird das Entladen des angelieferten Holzes, dessen Bearbeitung und das Bela-
den bei Abholung des Brennholzes auf Werktage in der Zeit von 08:00 Uhr bis 
17:00 Uhr beschränkt. 

 
 
 Maß der baulichen Nutzung 
 
 Als Maß der baulichen Nutzung wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,2 fest-

gesetzt. Im Hinblick auf den Bodenschutz und die Lage des Gebietes am Sied-
lungsrand wird hier ein niedriger Wert gewählt. 

 
 Die Höhe baulicher Anlagen wird auf 3,5 m beschränkt. Bezugspunkt für die Hö-

henfestsetzung ist dabei das im Bebauungsplan durch Höhenlinien vermes-
sungstechnisch dokumentierte natürliche Gelände. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass gemäß § 2 Abs. 2 Hessische Bauordnung (HBO) auch Lagerplätze als bau-
liche Anlagen gelten. 
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 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksfläche 
 
 Die v.g. baulichen Anlagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-

che zulässig. Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen be-
stimmt. Diese verläuft in einem Abstand von 5 m zur Parzelle des Ortsringweges 
und in einem Abstand von 20 m zum Fahrbahnrand der westlich des Plangebie-
tes verlaufenden Bundesstraße B 38. Im Norden und Süden verläuft die Bau-
grenze auf den jeweiligen Grundstücksgrenzen. 

 
 Um die bauliche Inanspruchnahme der begrünten Seitenstreifen des Ortsringwe-

ges und der nicht überbaubaren Grundstücksfläche so gering wie möglich zu hal-
ten, ist pro Grundstück nur eine Zufahrt in einer Breite von maximal 6 m sowie 
ein zusätzlicher Zugang in einer Breite von maximal 2 m zulässig. Die vergleichs-
weise große Zufahrtsbreite ergibt sich aus dem Platzbedarf bei der Holzanliefe-
rung. 

 
 Die notwendigen Abstandsflächen gemäß HBO sind auch für die Brennholzlage-

rung zu beachten. Gemäß § 6 Abs. 10 HBO ist ohne Abstandsfläche jeweils un-
mittelbar an oder mit einem Mindestabstand von 1 m zu den Nachbargrenzen je 
Grundstück ein Holzlagerplatz mit Lagerungen bis zu 1 m Höhe über der Gelän-
deoberfläche und 6 m Länge je Grundstücksgrenze zulässig. 

 
 
 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft 
 
 Zum Schutz des Bodens und des Grundwassers ist die Verwendung von Kunst-

dünger und Pflanzenschutzmitteln unzulässig. 
 
 
 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft - Artenschutz 
 

Zur Berücksichtigung der Ergebnisse des für den Bebauungsplan erstellten Ar-
tenschutzrechtlichen Fachbeitrags (vgl. Kap. 11 Artenschutz) wird als Vermei-
dungsmaßnahme festgesetzt, dass Rodungs- und Rückschnittarbeiten an Ge-
hölzbeständen nur vom 01. Oktober bis 28./29. Februar zulässig sind, da eine 
Rodung außerhalb dieses Zeitraumes zu einer Zerstörung von Nestern und damit 
zur Einschlägigkeit eines artenschutzrechtlichen Verbotstatbestandes gemäß 
§ 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) führen könnte. 

 
 
 Grünordnerische Festsetzungen 
 
 Entlang der westlichen Geltungsbereichsgrenze und damit längs der B 38 wird 

eine 3 m breite „Fläche zum Anpflanzen und für die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ festgesetzt, innerhalb derer eine ge-
schlossene zweireihige Anpflanzung aus einheimischen und standortgerechten 
Bäumen und Sträuchern (z.B. nach Artenverwendungsliste) anzulegen und im 
Bestand zu erhalten ist. Damit soll zum einen ein Ausgleich für durch den Bebau-
ungsplan ermöglichte Eingriffe in Natur und Landschaft geschaffen und zum an-
deren eine stärkere visuelle Abgrenzung zwischen Plangebiet und Bundesstraße 
erzielt werden. 
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Die Bepflanzung soll den an der Bundesstraße bereits bestehenden Gehölzstrei-
fen ergänzen. Auf dieser Fläche bereits vorhandene Gehölze sind in die Anpflan-
zung zu integrieren. 

 
 Grundsätzlich sind im Plangebiet einheimische und standortgerechte Baum- und 

Gehölzbestände zu erhalten und bei Abgängigkeit durch einheimische und stand-
ortgerechte Bäume und Sträucher zu ersetzen. Dafür wird als Empfehlung eine 
Artenverwendungsliste in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 
 Die in der Planzeichnung als zu erhalten festgesetzte Eschenreihe entlang des 

Ortsringwegs ist dauerhaft zu erhalten. Bei Verlust sind die Bäume standortnah 
gleichartig zu ersetzen. Bei Abgängigkeit durch Eschentriebsterben ist eine Er-
satzpflanzung mit einer anderen standortheimischen, großkronigen Baumart vor-
zunehmen. 

 
 Im Rahmen des Scopingverfahrens gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurde seitens der 

zuständigen Unteren Naturschutzbehörde darauf hingewiesen, dass auf dem 
Flurstück Nr. 140/1 eine Kompensationsverpflichtung zur Anpflanzung von fünf 
Obstbäumen bestehe. Diese Kompensationsverpflichtung ist im Naturschutzin-
formationssystem „Natureg“ verzeichnet. Bei Auswertung der Bestandskarte aus 
dem Jahre 2017 wird ersichtlich, dass diese Bäume nicht existent sind. Resultie-
rend aus dieser Anregung werden diese fünf anzupflanzenden Obstbäume zu-
sätzlich zu den sonstigen getroffenen Festsetzungen im hier vorliegenden Be-
bauungsplan „Ortsringweg“ als anzupflanzende Bäume textlich festgesetzt. So-
mit wird der Anpflanzungsverpflichtung weiterhin entsprochen. Die dafür vorge-
schlagenen Standorte werden zeichnerisch als Hinweis in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 

 
 
 Gestalterische bzw. bauordnungs-/landesrechtliche Festsetzungen 
 
 Zur einheitlichen Gestaltung der im Plangebiet zulässigen Kleinbauten sind de-

ren Fassaden und Dächer nur in gedeckten Erd- oder Holzfarbtönen zulässig. 
 Um das Ortsbild nicht negativ zu beeinträchtigen, ist die Verwendung von Kunst-

stoffmaterialien nicht zulässig. 
 
 Zur Abdeckung der Holzstapel sind ebenfalls nur Materialien in gedeckten Erd- 

oder Holzfarbtönen zulässig. 
 
 Für die Gewährleistung einer Begrünung der Grundstücksfreiflächen wird festge-

setzt, dass die nach Abzug der überbauten sowie befestigten Flächen verblei-
benden Freiflächen der Sondergebietsgrundstücke vollständig zu begrünen und 
als Grünflächen dauerhaft zu erhalten sind. Dabei sind mindestens 30 % dieser 
Freiflächen mit einheimischen und standortgerechten Bäumen und Sträuchern zu 
bepflanzen. Auch hierfür wird auf die dem Bebauungsplan beigefügte Artenver-
wendungsliste verwiesen. 

 Die Anpflanzungen auf der „Fläche zum Anpflanzen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ sowie die o.g. Pflanzung der 
5 hochstämmigen Obstbäume auf der Fläche Gemarkung Brensbach, Flur 1, Nr. 
140/1 sind auf die v.g. prozentuale Anpflanzungsverpflichtung nicht anzurech-
nen. 

 Die Verwendung von Koniferen als Gruppen- oder Heckenpflanzungen ist aus 
ökologischen Gründen unzulässig. Abgrabungen oder Aufschüttungen sind 
ebenfalls unzulässig. 
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 Zur Erhaltung eines offenen Landschaftscharakters sind als Einfriedung nur 
Laubgehölzhecken mit Arten nach Artenverwendungsliste oder offene Einfriedun-
gen ohne Sockel bis zu einer Höhe von 2,0 m aus Holz oder Metall mit einem 
Bodenabstand von mindestens 10 cm zulässig. Darüber hinaus sind Maschen-
drahtzäune zulässig, wenn diese in eine Hecke integriert werden. 

 Der Bodenabstand der Einfriedungen ist erforderlich, um die Durchlässigkeit der 
Einfriedungen für kleine Wildtiere zu gewährleisten. 

 
 
 Nachrichtliche Übernahme 
 
 Die straßenrechtliche Bauverbotszone gemäß § 9 Abs. 1 Bundesfernstraßenge-

setz (FStrG) wird nachrichtlich in den Bebauungsplan übernommen. Danach dür-
fen bauliche Anlagen in einer Entfernung bis zu 20 Meter von der Bundesstra-
ßen, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, nicht errichtet wer-
den. 
Die in der straßenrechtlichen Bauverbotszone bereits errichteten Gebäude unter-
liegen dabei dem Bestandsschutz soweit sie zulässigerweise dort errichtet wur-
den. Alle übrigen baulichen Anlagen sind zukünftig dort nicht abgesichert. Ein 
Neubau an demselben Standort wäre nicht zulässig. 

 
 
 Hinweise und Empfehlungen 
 
 Ergänzend werden Hinweise und Empfehlungen in den Bebauungsplan aufge-

nommen. 
 
 Es wird explizit darauf hingewiesen, dass in der straßenrechtlichen Bauverbots-

zone außer baulichen Anlagen auch Werbeanlagen unzulässig sind, dass zu den 
baulichen Anlagen auch Lagerplätze zählen und dass für Holzlagerplätze ab einer 
bestimmten Größe ebenfalls Abstandsflächen zu den Nachbargrenzen einzuhalten 
sind. 

 
 Um Insekten, Vögel und Fledermäuse möglichst wenig zu irritieren bzw. deren 

Orientierung nicht zu erschweren, sollten zur Außenbeleuchtung möglichst warm-
weiß bis neutral-weiß getönte Lampen (z. B. LED-Lampen mit einer Lichttempe-
ratur von maximal 4.100 K) verwendet werden. 

 
 Zudem wird auf die Einhaltung von Mindestabständen zu Ver- und Entsorgungs-

leitungen bei Pflanzmaßnahmen sowie auf die Meldepflicht bei Fund von Boden-
denkmälern, schädlichen Bodenverunreinigungen oder Kampfmitteln hingewie-
sen. 

 
 
 
7. Verkehrliche Erschließung 
 

Der Ortsringweg, der im Liegenschaftskataster auch in diesem Abschnitt unter 
der Bezeichnung „Am Alten Bahnhof“ geführt wird, verläuft auf der Gleistrasse 
der ehemaligen Eisenbahnstrecke im Gersprenztal. Er mündet im Norden in die 
Wersauer Straße und im Süden in die Heidelberger Straße (L 3106). Wersauer 
Straße und Heidelberger Straße münden ihrerseits in die Bundestraße B 38. 
 
Der Ortsringweg ist in einer Breite von ca. 3 m asphaltiert und wir zugleich als 
Fuß- und Radweg genutzt; Begegnungsverkehr muss ggf. über die begrünten 
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Seitenstreifen ausweichen. Die gesamte Parzelle des Ortsringweges einschließ-
lich der Seitenstreifen hat innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungspla-
nes eine Breite von ca. 10 m. Unter Berücksichtigung des insbesondere im östli-
chen Seitenstreifen vorhandenen Entwässerungsgrabens ist ein Ausbau des We-
ges nicht vorgesehen. 
 
Die Parzelle des Ortsringweges wird im Bebauungsplan insgesamt als „öffentli-
che Verkehrsfläche“ festgesetzt. Da eine Erschließung des Sondergebietes über 
die B 38 ausgeschlossen werden soll, wird längs der Bundesstraße ein „Bereich 
ohne Ein- und Ausfahrt“ festgesetzt. 

 
 
 
8. Ver- und Entsorgung 
 
 Im Ortsringweg verlaufen nur Strom- und Telekommunikationsleitungen. Die 

Grundstücke im Plangebiet sind hieran jedoch nicht angeschlossen. Wasserver-
sorgungsleitungen und Abwasserkanalisation sind hier nicht vorhanden. Das auf 
den Grundstücken anfallende Niederschlagswasser wird vor Ort versickert. 
Ein Ausbau der Versorgungsinfrastruktur ist derzeit nicht vorgesehen. 

 
 Für das Plangebiet liegen keine Grundwasserpegelmessungen vor. Das Plange-

biet liegt in einer Talaue. In den nächstgelegenen Baugebieten gab es hinsicht-
lich der Grundwasserstände keine Probleme. 

 
 
 
9. Eingriffs-/Ausgleichsproblematik 
 
 Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB sind auch die Vermeidung und der Ausgleich der zu 

erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft in der Abwägung zu berücksichti-
gen. Mit Hilfe einer Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung sollen die aufgrund der vor-
liegenden Planung zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft ermittelt 
und den Ausgleichsmaßnahmen gegenübergestellt werden, die sich bereits aus 
der Planung ergeben. 

 
 Die im Rahmen der Bilanzierung angewandte Methodik zur Ermittlung des Ein-

griffsumfangs orientiert sich dabei an der Kompensationsverordnung des Hessi-
schen Ministers für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. 
Hierdurch wird für die bauleitplanerische Abwägung eine quantifizierbare Grund-
lage geschaffen. 

 
 Die Bilanzierung führt zu dem Ergebnis, dass durch den vorliegenden Bebau-

ungsplan keine zusätzlichen Eingriffe in Natur und Landschaft generiert werden. 
Dies resultiert in erster Linie aus der Gegebenheit, dass im Bebauungsplan grün-
ordnerische Festsetzungen zur Bepflanzung der Grundstücksfreiflächen bzw. der 
Eingrünung des Plangebietes festgesetzt werden. Durch diese Anpflanzungsflä-
chen kann der vorbereitete Eingriff durch Versiegelungs- und Befestigungsflä-
chen vollständig ausgeglichen werden. 

 
 Nach § 1 BauGB ist zur Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft 

über den Umfang von Eingriffen und deren Ausgleich im Rahmen der Abwägung 
abschließend zu entscheiden. 

 
 Die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung ist dieser Begründung als Anlage beigefügt. 
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10. Umweltprüfung 
 
 Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wurde für den vorliegenden Bebauungsplan zur Be-

rücksichtigung der Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a 
BauGB eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen sowie die geplanten Maßnahmen zu deren Vermei-
dung, Verringerung und Ausgleich ermittelt und in einem Umweltbericht beschrie-
ben und bewertet werden. Der Inhalt des Umweltberichtes ergibt sich dabei aus 
der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und den §§ 2a und 4c BauGB. Die berührten Behör-
den und Träger öffentlicher Belange wurden gebeten, sich zum erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB zu 
äußern. 

 
 Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung und ist dieser 

als Anlage beigefügt. 
 
 
 
11. Artenschutz 
 

Zur Gewährleistung des Artenschutzes im Plangebiet wurden vom Planungsbüro 
Dr. Huck, Gelnhausen, eine Artenschutzprüfung durchgeführt und ein Arten-
schutzrechtlicher Fachbeitrag erstellt. 
 
Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag zieht folgendes Fazit: 
 

„Durch das Aufstellen des Bebauungsplans und der damit verbundenen Festset-
zungen erfährt das Grundstück aus artenschutzrechtlicher Sicht keine großflächi-
gen Änderungen mit erheblichen negativen Auswirkungen auf Flora und Fauna. 
Ebenso kommt es durch die Aufstellung der grünordnerischen Fest-setzungen 
zum Erhalt und zur Neupflanzung von Bäumen und Sträuchern und somit zu ei-
ner Aufwertung des Grundstücks für die im Geltungsbereich ansässige Fauna. 
 

Daher bleibt durch das geplante Vorhaben die kontinuierliche ökologische Funkti-
onalität der Fortpflanzungsstätten im räumlichen Kontext (unter Berücksichtigung 
der genannten Vermeidungsmaßnahme) erhalten, sodass eine Betroffenheit von 
FFH-Anhang-IV-Arten und den europäischen Vogelarten nicht abgeleitet werden 
kann. Auch bleiben Störungen mit Auswirkungen auf die lokalen Populationen 
und signifikante Erhöhungen des Mortalitätsrisikos aus. Somit werden für keine 
Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie der europäischen Vogelarten 
gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 
1 - 4 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfüllt. Es wird daher keine Ausnahme gem. § 45 
Abs. 7 Satz 1 u. 2 BNatSchG für das Vorhaben benötigt.“ 
 
Die Ergebnisse des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags werden im Bebauungs-
plan durch den Hinweis auf die zeitliche Einschränkung für Rodungsarbeiten ge-
mäß Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) berücksichtigt. 
 
Der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag ist dieser Begründung als Anlage beige-
fügt. 
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12. Städtebauliche Daten 
 

Plangebiet: ca. 1,08 ha 
 
 davon 
 
 Sonstiges Sondergebiet: ca. 0,85 ha 
 

 davon Fläche zum Anpflanzen …: ca. 550 m² 
 
 Öffentliche Verkehrsfläche: ca. 0,19 ha 
 
 Öffentliche Verkehrsfläche - Straßenbegleitgrün: ca. 0,04 ha 
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